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Samtgemeinde Gellersen Reppenstedt, 30.01.2025 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 
Verantwortlich: Holger Schölzel 
Amt: Ordnungsamt 
 
 

S I T Z U N G S V O R L A G E S/X/432 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Samtgemeindeausschuss 10.02.2025 7 nein 

Samtgemeinderat   ja 

 
 
Beratung über die Möglichkeit einer Verringerung der Anzahl der Ratsfrauen und Ratsherren 
für die Wahlperiode 2026 bis 2031 

 

 
Sachverhalt: 
Die Anzahl der Ratsmitglieder richtet sich gemäß § 46 Absatz 1 des Nds. Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) nach der Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner. Für die Samtgemeinde Gel-
lersen liegt die Anzahl, als Samtgemeinde mit 12.001 bis 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, 
bei 30 Ratsfrauen und Ratsherren. 
 
Gemäß § 46 Absatz 4 NKomVG ist eine Verringerung für die folgende allgemeine Wahlperiode um 
zwei, vier oder sechs Abgeordnete möglich. Mit dieser Vorlage wird Gelegenheit gegeben, über ei-
ne Verringerung der Anzahl der Ratsfrauen und Ratsherren zu beraten.  
 
Diese Entscheidung ist spätestens 18 Monate vor Ablauf der laufenden Wahlperiode, also bis zum 
30.04.2025, durch Satzung zu treffen. § 46 Absatz 6 fordert für die Beschlussfassung die Mehrheit 
der Mitglieder der Vertretung.  
 
Hinweise:  
a. Um die Auswirkungen einer Sitzreduzierung zu verdeutlichen, ist als Anlage eine Beispielsrech-

nung beigefügt, basierend auf den Ergebnissen der Kommunalwahl 2021. Derzeit sieht das Kom-
munalwahlgesetz für die Verteilung der Sitze das sog. Hare-Niemeyer-Verfahren vor, welches 
kleinere Parteien im Vergleich zu anderen Berechnungsverfahren (z. B. d´Hondt) begünstigt. Die 
Sitzverteilung im Samtgemeinderat berechnet sich wie folgt:  

 
Stimmen für den Wahlvorschlag x Gesamtzahl der zu vergebenen Sitze 

Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen 
 

Bsp: bei 30 Sitzen (Kommunalwahl 2021) 
 

SPD:      4528 x 30 = 6,96 Sitze  
    19522 
 

CDU:     7124 x 30 = 10,95 Sitze  
   19522 

 
… usw. 

 
Zunächst werden die Sitze nach ganzen Zahlen vergeben (SPD: 6 Sitze, CDU 10 Sitze, usw.). Bei 
der Kommunalwahl 2021 wurden insgesamt 26 Sitze nach ganzen Zahlen vergeben (s. Anlage). 
 
Danach wurden die restlichen 4 Sitze in der Reihenfolge der höchsten Nachkommastelle ver-
geben: SPD: 0,96 ist größer als CDU: 0,95 und Linke: 0,95. Daher bekommt die SPD den nächs- 
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ten Sitz, vor der CDU und die Linke. Den letzten Sitz aufgrund der höchsten Nachkommastelle 
bekam der Einzelbewerber Bundt: 0,47. 
 
Die detaillierte Übersicht kann der Anlage entnommen werden.  
 

b. Folgende finanzielle Auswirkungen würde eine Reduzierung - betrachtet über die Wahlperiode - 
mit sich bringen:  
Reduzierung um 2 Personen:  14.400 EUR 
Reduzierung um 4 Personen:  28.800 EUR 
Reduzierung um 6 Personen:  43.200 EUR 
 
Die Entschädigungssatzung sieht derzeit eine monatliche Aufwandsentschädigung von 110 EUR 
pro Ratsmitglied vor zuzüglich einer Pauschale für die Nutzung des Ratsinformationssystems von 
10 EUR. 
 

c. Der Samtgemeindebürgermeister ist kraft Gesetz stimmberechtigtes Mitglied im Samtgemeinderat 
und sitzt somit zusätzlich zu den gewählten Ratsfrauen und Ratsherren im Samtgemeinderat.  

 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Rat der Samtgemeinde Gellersen beschließt die Reduzierung der Anzahl der Sitze für die Wahl-
periode 2026 bis 2031 um XXX Sitze und die als Anlage im Entwurf beigefügte Satzung über die Ver-
ringerung der Zahl der zu wählenden Ratsfrauen und Ratsherren im Rat der Samtgemeinde Geller-
sen. 
 
 
 
Anlage(n): 

 Satzungsentwurf 

 Beispielrechnung 
 

 


